
 
 

AMTSBLATT DER            STADT XANTEN 
 

- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

Impressum: 
Herausgeber und verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen:  
Bürgermeister der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, Tel. 02801/772-232 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug: Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2, Zimmer 107 (während der 
üblichen Dienststunden) und bei mehreren Auslagestellen im Stadtgebiet möglich. 
Postversand von Einzelexemplaren auf Anforderung gegen1,45 € in Briefmarken für Versandkosten, 
Jahresabonnement 92 € jährlich (Versandkosten). 
Das Amtsblatt steht im Internet unter der Adresse www.xanten.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

  

Auslagestellen:  Xanten: Rathaus, Bürgerservicebüro, Karthaus 2;  Birten: Bäckerei Jürgen Brammen, Zur 
Wassermühle 2; Lüttingen: Bäckerei Dams, Salmstr. 15; Marienbaum: Sparkasse am Niederrhein, 
Kalkarer Str. 72; Obermörmter: ehem. Pfarrheim/Jugendheim, Am Kirchend 136 (Box am Eingang); 
Vynen: Friseursalon haarscharf, Hauptstraße 6; Wardt: Infocenter der Freizeitzentrum Xanten 
GmbH, Am Meerend 2 

 

Nr. 2019/5 Xanten,  13.02.2019 33. Jahrgang 

 
 
 
 
 
Inhalt: 
 
 

 Seite 
Einladung zur Sitzung des Bürgerforums am 19.02.2019   2 
  
Einladung zur Bürgerversammlung am 20.02.2019 - Bebauungsplan Nr. 188 V 
„Op den kleinen Hammel“ für den Bereich zwischen Vynscher Ley, Rheinallee 
und der Wohnbebauung am Hammelweg/Kurze Straße 

3 – 4 
 

  
Dienstzeitregelung des Rathauses und der städtischen Einrichtungen an den 
Karnevalstagen 
 
Genossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Mörmter-
Willich am 12.03.2019 

  5 
 
 
  6 

 
 

 
 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 2 - 

E I N L A D U N G 
 

 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
sehr geehrte Mitglieder des Rates und der Ausschüsse der Stadt Xanten, 
 
ich lade Sie hiermit herzlich zur Sitzung des Bürgerforums 
 

am Dienstag, 19.02.2019, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
 

in den Sitzungssaal des Rathauses, Karthaus 2, 46509 Xanten, ein. 
 
Im Sinne eines echten Bürgerdialogs wird im Bürgerforum auf Formalien weitestgehend 
verzichtet. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, im Gespräch mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Rates der Stadt Xanten, mit sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürgern sowie mit der Verwaltung die Entwicklung der Stadt intensiv zu begleiten und Ideen 
einzubringen. Sie können Fragen stellen sowie Interessen, Wünsche, Stellungnahmen, 
Anregungen und Beschwerden vortragen. Die Themen müssen Angelegenheiten der Stadt 
Xanten betreffen. Reine Verwaltungsangelegenheiten sind von der Behandlung im Bürgerforum 
ausgeschlossen. Ansprechpartner für diese Angelegenheiten ist der Bürgermeister. 
 
Im Bürgerforum gibt es eine geänderte Sitzordnung. Die Einwohnerinnen und Einwohner sitzen 
nicht im Zuhörerbereich, sondern nehmen gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern 
aus Politik und Verwaltung an den Sitzungstischen Platz. Während der Sitzungen des 
Bürgerforums ist ein fairer Umgang aller Beteiligten miteinander selbstverständlich. Damit 
möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner zu Wort kommen können, ist die Redezeit auf 
einen Richtwert von 15 Minuten je Thema für alle Rednerinnen und Redner begrenzt. Eine 
Sachdiskussion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Rat und den 
Ausschüssen findet nicht statt. 
 
Um den Mitgliedern des Bürgerforums und der Verwaltung eine bessere Vorbereitung auf die 
angesprochenen Themen zu ermöglichen, bitte ich die Einwohnerinnen und Einwohner, diese 
Themen bis 3 Tage vor dem Sitzungstag Frau Schwartz von der Stabsstelle Bürgerdialog und 
Bürgerbeteiligung der Stadt Xanten (Zimmer 46 im Rathaus-Neubau, E-Mail: 
buergerdialog@xanten.de, Tel. 02801/772-323) mitzuteilen.  
 
Zu Beginn der Sitzung werden die Themenfelder abgefragt, zu denen sich die anwesenden 
Einwohnerinnen und Einwohner äußern möchten. Die bereits vor der Sitzung mitgeteilten 
Themen werden zunächst vorrangig behandelt. 
 
Ich würde mich freuen, viele Einwohnerinnen und Einwohner beim Bürgerforum im Rathaus 
begrüßen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.: 
Peter Hilbig 
Moderator des Bürgerforums 
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Einladung zur  

Bürgerversammlung 

 

Bebauungsplan Nr. 188 V 

„Op den kleinen Hammel“ 
 

für den Bereich zwischen  

Vynscher Ley, Rheinallee und der Wohnbebauung am Hammelweg/ Kurze Straße 
 

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 188 V „Op den kleinen Hammel“ beschlossen. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer Bürgerversammlung mit 
anschließender zweiwöchiger Nachäußerungsfrist durchgeführt. Bei der Beteiligung ist darauf 
hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
Aus diesem Grunde werden alle Bürgerinnen und Bürger zur Erörterung der Planung und 
Anhörung eingeladen für  

Mittwoch, den 20.02.2019, 18.00 Uhr 

in die ehemalige Grundschule Vynen 

Hauptstraße 18a, 46509 Xanten 

Das oben genannte Bauleitplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b 
BauGB i. V. m. § 13 a BauGB durchgeführt. Das Plangebiet umfasst die eingeschlossenen 
Flurstücke 38 (teilweise), 73 und 74, alle Flur 3, alle Gemarkung Vynen. Im Norden und Osten 
schließen landwirtschaftliche Flächen an den zukünftigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes an. Südwestlich grenzt der Aufstellungsbereich an die Siedlung der Ortslage 
Xanten-Vynen und südöstlich an die K 10 – „Rheinallee“. Der Planbereich ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich. 

Ziel der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung ist die zukünftige Festsetzung eines 
„Allgemeinen Wohngebietes“.   
 
Nachäußerungen können bis zum 07.03.2019 vorgebracht werden. Der Bebauungsplanentwurf 
liegt in der Zeit vom  
 
Donnerstag, den 21.02.2019 bis Mittwoch, den 06.03.2019 einschließlich 

 
zur Einsicht im Rathaus, Karthaus 2, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege, 
Sachgebiet Stadtplanung, 3. OG Neubau, während folgender Zeiten öffentlich aus: 
 

montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
freitags   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
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Zudem können die Planungsunterlagen auch im Internet unter folgendem Link eingesehen 
werden: https://www.xanten.de/beteiligung 
 
 
Xanten, 06.02.2019 
 
 
gez.  
Thomas Görtz 
Bürgermeister 
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Dienstzeitregelung an den Karnevalstagen 
 
An den Karnevalstagen ändern sich die Öffnungszeiten des Rathauses und der städtischen 
Einrichtungen wie folgt:  
 
 
 Rathaus  
 Donnerstag, 28.02.2019 (Altweiberfastnacht) ab 10:00 Uhr geschlossen 
 Freitag, 01.03.2019 ab 10:00 Uhr geöffnet 
 Montag, 04.03.2019 (Rosenmontag) geschlossen 
   
 Haus der Begegnung  
 Montag, 04.03.2019 (Rosenmontag) geschlossen 
   
 Stadtbücherei  
 Montag, 04.03.2019 (Rosenmontag) geschlossen    
 
   
Xanten, 06.02.2019 
 
gez.  
Thomas Görtz 
Bürgermeister  
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